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DAS LKA BW – FÜR BESONDERE AUFGABEN BEI DER KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG

Stuttgart, 04. August 2010

Aus der Sicherungsverwahrung entlassener Sexualstraftäter wird von der 

Polizei überwacht 

Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat im Hinblick auf die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in einer weiteren Entscheidung die 

Sicherungsverwahrung bei einem Straftäter für erledigt erklärt, der in einer baden-

württembergischen Haftanstalt untergebracht war. Der 58-jährigen Sexualstraftäter

wurde mittlerweile entlassen und steht unter Führungsaufsicht.

Die gemeinsam von Polizei und Justiz getragene Zentralstelle KURS (Konzeption 

zum Umgang mit besonders rückfallgefährdeten Sexualstraftätern) beim 

Landeskriminalamt hat die für den Aufenthaltsort zuständige Polizeidienststelle 

informiert. Diese wird die erforderlichen Überwachungsmaßnahmen durchführen, um

Gefahren für die Bevölkerung möglichst zu reduzieren.


